
 

 

Beschluss 

des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Einleitung 
eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der 
Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): 
Anlage III (Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse) – 
Nummer 29a (Febuxostat) 

Vom 10. August 2021 

Der Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat in seiner 
Sitzung am 10. August 2021 die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der 
Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 
49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am T. Monat JJJJ (BAnz AT TT.MM.JJJJ V 
[Veröffentlichungsnummer manuell hinzufügen]), beschlossen: 

 

I. In Anlage III der Arzneimittel-Richtlinie wird folgende Nummer 29a eingefügt: 

Arzneimittel und sonstige Produkte Rechtliche 

Grundlagen und 

Hinweise 

29a. Febuxostat 
Dieser Wirkstoff ist in der Indikation chronische Hyperurikämie 
nicht verordnungsfähig, solange er mit Mehrkosten im Vergleich zu 
Allopurinol verbunden ist. Das angestrebte Behandlungsziel bei der 
Behandlung der Hyperurikämie einer Vermeidung von klinischen 
Komplikationen hyperurikämischer Zustände ist mit Allopurinol 
ebenso zweckmäßig, aber kostengünstiger zu erreichen. 
 
Dies gilt unter der Voraussetzung einer Ausnahme nach Nr. 29 
nicht für Patientinnen und Patienten 
- mit Unverträglichkeit oder hohem Risiko für Unverträglichkeit 
gegenüber Allopurinol oder 

Verordnungs-
einschränkung 
verschreibungs-
pflichtiger 
Arzneimittel nach 
dieser Richtlinie. 
[4]  

 

Position A: Position B: 

- bei denen die Symptomatik 
nach einem Therapieversuch 
mit patientenindividuell 
optimierter Therapie mit 
Allopurinol fortbesteht. 

- bei denen ein Therapieversuch 
mit patientenindividuell 
optimierter Therapie mit 
Allopurinol erfolglos geblieben 
ist. 
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II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 10. August 2021 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 

in Vertretung Zahn 

http://www.g-ba.de/
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